
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/2/27 93/16/0013
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1995

Index

22/03 Außerstreitverfahren

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

AußStrG §114;

AußStrG §92;

GGG 1984 §24 Abs1;

Rechtssatz

Als Wert des Nachlaßvermögens ist jener Wert anzusetzen, den das Verlassenschaftsgericht aufgrund der Angaben im

Inventar (gemäß § 92 ; AußStrG; Hinweis E 14.2.1962, 1330/60) bzw im eidesstättigen Vermögensbekenntnis (gemäß §

114 AußStrG; Hinweis E 25.4.1961, 1584/59) anerkannt und der Abhandlung zugrundegelegt hat (Hinweis: Fetter, Die

Gerichtsgebühren für Verlassenschaftsabhandlungen und Grundbuchsachen, NZ 1950, 177).
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